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Bezirksregierung Arnsberg     Siegen, den   04.11.2011 
Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
- Zusammenlegungsbehörde - 
Hermelsbacher Weg 15 
57072 Siegen 
 
 
 
 
Zusammenlegung Krombach 
Az.: 33.SI 60802 H2 O.12 
 
 

Ausführungsanordnung mit Überleitungsbestimmung 
 
Im Zusammenlegungsverfahren Krombach wird hiermit nach § 36 des Gemeinschafts-
waldgesetzes vom 08.04.1975 i.V.m. § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546) in den zurzeit gültigen Fassungen die Ausführung des Zu-
sammenlegungsplanes angeordnet. 
Gleichzeitig tritt die Überleitungsbestimmung, die einen Bestandteil dieser Anordnung bil-
det, in Kraft (§ 63 Abs. 1 i.V.m. § 62 Abs. 3 FlurbG). 
 
 
1. Der im Zusammenlegungsplan vorgesehene neue Rechtszustand tritt mit Wirkung 

vom 01.01.2012 an die Stelle des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG) (Rechtsübergang 
außerhalb des Grundbuches). 

 
2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung und Anteilsabfindung hinsichtlich 

der Rechte an den alten Grundstücken und Anteilen und der diese Grundstücke und 
Anteile betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle 
der alten Grundstücke und Anteile. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die 
auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiese-
nen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

 
3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand (Überleitungsbestimmungen § 62 

Abs. 2 FlurbG), namentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen 
Grundstücke und Anteile im Zusammenlegungsgebiet, wird ebenfalls auf den unter 
Nr. 1 genannten Tag festgelegt (soweit nicht bereits vorweg erfolgt). 

 
4. Die Ausführungsanordnung mit Überleitungsbestimmung und Gründen liegt zwei Wo-

chen lang bei dem Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft, Herrn Manfred Münker, 
Poststraße 25, 57223 Kreuztal zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Die Zweiwo-
chenfrist beginnt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anord-
nung. 
 
Nach Maßgabe der Überleitungsbestimmung müssen die neuen Grundstücke und An-
teile anstelle der bisherigen in Bewirtschaftung genommen werden. Eine Weiterbe-
wirtschaftung der alten, nicht wieder zugeteilten Grundstücke und Anteile ist nicht zu-
lässig, wenn nicht für den Einzelfall etwas anderes angeordnet worden ist. 
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5. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag nach öffentlicher Bekanntmachung die-
ser Anordnung gerechnet, können mangels Einigung zwischen den Vertragsparteien 
bei der Bezirksregierung Arnsberg, Zusammenlegungsbehörde, Hermelsbacher Weg 
15, 57072 Siegen, folgende Festsetzungen beantragt werden: 

 
a) Leistungen eines angemessenen Teiles der dem Eigentümer zur Last fallenden 

Zusammenlegungsbeiträge und angemessene Verzinsung der übrigen Beiträge 
sowie Verzinsung einer vom Eigentümer gegebenenfalls zu leistenden Ausgleichs-
zahlung für eine Mehrzuteilung von Land durch den Nießbraucher (§ 69 FlurbG), 

 
b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich wegen 

Wertunterschied zwischen dem alten und neuen Pachtzins (§ 70 Abs. 1 FlurbG), 
 
c) Auflösung des Pachtverhältnisses wegen wesentlicher Erschwernis der Bewirt-

schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 
 
Die Anträge zu 5 a) und b) können von beiden Vertragsparteien, der Antrag zu 5 c) 
kann nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

 
6. Wird der ausgeführte Zusammenlegungsplan unanfechtbar geändert, so wirkt diese 

Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den unter Nr. 1 festgesetzten Tag zurück (§ 64 S. 
2 letzter Halbsatz FlurbG). 

 
 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686) in der zurzeit gültigen Fassung wird im öffentlichen Interesse und im ü-
berwiegenden Interesse aller Beteiligten hiermit die sofortige Vollziehung der Ausfüh-
rungsanordnung einschließlich der Überleitungsbestimmung auch für den Fall angeordnet, 
dass Klage erhoben wird, so dass dieses Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Ausführungsanordnung mit Überleitungsbestimmung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 
59821 Arnsberg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweis: 
 
Der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen hat das einer Klage bisher vorgeschaltete Wi-
derspruchsverfahren abgeschafft. Daher ist gegen diesen Verwaltungsakt unmittelbar die 
Klage möglich. 
Zur Vermeidung ggf. unnötiger Kosten empfehlen wir Ihnen jedoch, sich vor Erhebung 
einer Klage mit der im Kopf angegebenen Behörde in Verbindung zu setzen. In vielen Fäl-
len können so mögliche Unklarheiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die  
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Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsver-
such jedoch nicht verlängert. 
 
 

Im Auftrag 
 

 
(DS) 

 
 
gez. Zerhau 


